
AUSGEZEICHNETE 
LEBENSMITTEL AUS 

ÖSTERREICH

Serviceverein geschützte 
Herkunftsbezeichnungen für Lebensmittel

 AMA Marketing  Handl Tyrol



› Serviceverein geschützte
Herkunftsbezeichnungen für
Lebensmittel

› Plattform für alle Service- und 
Marketingfragen 

› Beratung und Unterstützung bei Neuanträgen

› Förderung bestehender geschützter 
Herkunftsbezeichnungen

› Hilfestellung bei Änderungsanträgen, 
Kontrollbelangen, Rechtschutz etc.

› Wertschöpfung durch
Qualitätsdifferenzierung

SVGH



› Vorstand:
› Obmann: Ing. Mag. Andreas Cretnik

› Obmann-Stv: Christian Handl, MBA

› Obmann-Stv: DI Othmar Bereuter

› Mitglieder:
› Alle Vereinigungen der 18 

österreichischen Produkte mit EU-
Herkunftsschutz

+ als außerordentliche Mitglieder

LK Österreich, LK Kärnten, 
LK Niederösterreich, LK Steiermark 
und LK Wien

SVGH



GÜTEZEICHEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION
Schutz für Lebensmittel und landwirtschaftliche Erzeugnisse seit 1992

g.t.S = geschützte 
traditionelle Spezialität

SCHUTZ DER TRADITION

g.g.A. = geschützte 
geografische Angabe

SCHUTZ DER AUTHENTIZITÄT

g.U. = geschützte 
Ursprungsbezeichnung

SCHUTZ DER REGIONALITÄT



SCHUTZ VOR NACHAHMUNG
GESETZ VERGLEICHBAR MIT SCHUTZ VOR GEISTIGEN EIGENTUM

Ein Blick für Informationen

- über geografisches Gebiet 
oder

- ob traditionelle Verarbeitung

Wichtiger Beitrag für Zukunft

Tradition kann nur weitergelebt 
werden, wenn auf nachhaltige 

Landwirtschaft Wert gelegt wird.

Verpflichtende Ausweisung

EU-Logos, sowie Wortlaut für 
geschützte Herkunfts-

bezeichnung müssen am Etikett 
gut ersichtlich sein.  



GARANTIERT TRADITIONELLE 
SPEZIALITÄT

› Gütezeichen für Lebensmittel mit 
traditionellem Charakter

› Seit mindestens 30 Jahren auf 
europäischem Markt etabliert.

› Produkt weist besondere 
Eigenschaften auf, die andere 
gleichartige Produkte derselben 
Kategorie nicht aufweisen.

› Schutz der Machart

Verordnung (EU) Nr. 1151/2012



GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE 
ANGABE

› Gütezeichen für Lebensmittel 
› Herkunft aus einem definierten 

geografischen Gebiet, in dem 
mindestens einer der wesentlichen 
Produktionsschritte erfolgt.

› Herstellung nach einem festgelegten 
und anerkannten Verfahren.

› Nachweislicher Zusammenhang 
zwischen definiertem Gebiet und 
hohem Ansehen bzw. Qualität des 
Erzeugnisses.

Verordnung (EU) Nr. 1151/2012



GESCHÜTZTE 
URSPRUNGSBEZEICHNUNG

› Gütezeichen für Lebensmittel 
› Herkunft aus einem definierten 

geografischen Gebiet, in dem alle 
Produktionsschritte erfolgen.

› Herstellung nach einem festgelegten 
und anerkannten Verfahren.

› Besondere Güte bzw. Eigenschaften 
des Produktes, das es nachweislich 
mit der Region verbindet.

Verordnung (EU) Nr. 1151/2012



› Fleisch und Fleischerzeugnisse
› Frisch, gekocht, geräuchert etc. 

› Käse und andere Milcherzeugnisse

› Fette wie Butter, Öl, Margarine etc.

› Obst, Gemüse und Getreide
› Unverarbeitet und verarbeitet

› Fisch, Muscheln und Schalentiere

› Sonstige Erzeugnisse tierischen Ursprungs
wie Eier, Honig etc.

› Andere Erzeugnisse
› Gewürze, Obstwein, Essig etc. 

Erzeugnisse mit 
Schutzmöglichkeit 

Anhang I AEU-Vertrag



› Bier

› Schokolade und Nebenprodukte

› Backwaren, Süßwaren, Kleingebäck

› Getränke auf Basis Pflanzenextrakte

› Teigwaren

› Salz

› Senfpasten

› Natürliche Gummis und Harze

› Ätherische Öle

› Kork

› Cochenille (=Karmin, roter Farbstoff)

Erzeugnisse mit 
Schutzmöglichkeit 

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012



› Blumen und Zierpflanzen

› Baumwolle

› Wolle

› Korbweide

› Schwingflachs

› Leder

› Pelz

› Federn

Erzeugnisse mit 
Schutzmöglichkeit 

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012



› Namen von Pflanzensorten
› z.B. Grazer Krauthäuptel

› Tierrassen

› Qualitätsneutrale Bezeichnung
› z.B. Frankfurter für dünne Brühwurst

(Aber: Frankfurter Grüne Soße g.g.A.)

› Gattungsbezeichnungen
› z.B. Camembert

(Aber: Camembert de Normandie g.U.)

Erzeugnisse OHNE 
Schutzmöglichkeit 

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012



› Spirituosen
› Wein
› Aromatisierter Wein (Soll in die VO der 
geschützten Bezeichnungen kommen)

› Weinbauerzeugnisse
› ausgenommen: Weinessig

› Eigene Gemeinschaftsbestimmungen für
Produktgruppen

› Verordnung (EU) Nr. 1308/2013
› Verordnung (EU) Nr. 251/2014
› Verordnung (EG) Nr. 110/2008
› Verordnung (EWG) Nr. 1576/89

Erzeugnisse OHNE 
Schutzmöglichkeit in der VO 
1151/2012 

Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012



DOOR-Datenbank: Anzahl registrierte Qualitätssiegel g.g.A./g.U./g.t.S. – Stand Juni 2019

QUALITÄTSSIEGEL IM EUROPAVERGLEICH

Land Anzahl

Italien 297

Frankreich 247

Spanien 194

Deutschland 91

Großbritannien 71

Tschechien 29

Österreich 18



Produkte mit g.g.A.
geschützte geografische 
Angabe

Produkte mit g.t.S.
garantiert traditionelle Spezialität

GESCHÜTZTE PRODUKTE
durch die EU in Österreich

5
5

3

Produkte mit g.U.
geschützte Ursprungsbezeichnung

10

18



Heumilch g.t.S
Schaf-Heumilch g.t.S. 
Ziegen-Heumilch g.t.S.

Gailtaler Speck g.g.A.
Marchfeldspargel g.g.A.
Steirischer Kren g.g.A.

Steirisches Kürbiskernöl g.g.A.
Tiroler Speck g.g.A.

Gailtaler Almkäse g.U.
Pöllauer Hirschbirne g.U.

Steirische Käferbohne g.U.
Tiroler Almkäse/Alpkäse g.U.

Tiroler Bergkäse g.U.
Tiroler Graukäse g.U.

Vorarlberger Alpkäse g.U.
Vorarlberger Bergkäse g.U.

Wachauer Marille g.U.
Waldviertler Graumohn g.U.

eingereicht: 
Ennstaler Steirerkas g.U.



› Antrag auf Eintragung grundsätzlich nur
durch Vereinigung

› Welche Unterlagen werden benötigt?
› Antrag
› Spezifikation
› Einziges Dokument
› Beleg- und Nachweismaterialien

› Kosten Einreichungsantrag:
EUR 605,-

› Kostenfreie Vorbegutachten durch das 
Österreichische Patentamt zur 
Beurteilung der Erfolgsaussicht möglich

Einreichungsantrag



› Das Herzstück des Antrages

› Details zur antragstellenden Vereinigung

› Beschreibung des Erzeugnisses

› Abgrenzung geografisches Gebiet

› Darstellung Ursprungsnachweis = 
Rückverfolgbarkeit

› Beschreibung Herstellungsverfahren

› Zusammenhang mit dem geografischen 
Gebiet 

› Kontrollstelle

› Etikettierung

Spezifikation



› Einreichung bei Patentamt für
Antrag von g.g.A. und g.U.

› Einreichung Antrag für g.t.S. bei
Gesundheitsministerium

› Feststellung der Antragsberechtigung

› Prüfung der Spezifikation und des Einzigen
Dokumentes

› Ggf. Verbesserungsauftrag

› Elektronische Veröffentlichung der 
Unterlagen

› 3 Monate Einspruchmöglichkeit

› Übermittlung an Europäische Kommission

Verfahren nationaler Teil

Informationsblatt zum Schutz geografischer Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen – Österreichisches Patentamt



› Prüfung durch Europäische Kommission

› Ggf. Verbesserungsauftrag

› Veröffentlichung des Einzigen
Dokumentes im Amtsblatt C der EU

› Einspruchsfrist von 3 Monaten auf 
Gemeinschaftsebene für
EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten

› Veröffentlichung im Amtsblatt L der EU 
sowie Eintragung im Register der g.U. 
und g.g.A. 

Verfahren Gemeinschaftsteil

Informationsblatt zum Schutz geografischer Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen – Österreichisches Patentamt



INTERESSE AN EINEM HERKUNFTSCHUTZ?
www.svgh.at

Ing. Mag. Andreas Cretnik DI Kristina Broscha

0664/882 489 87 0664/882 489 88

office@svgh.at broscha@svgh.at



Titelmasterformat durch Klicken 
bearbeiten

Abteilungslogo

EU Herkunftstag 2019
Amtliche Kontrollen



Wo finden amtliche Kontrollen statt
Großhandel

Einzelhandel

Gastronomie

Zentrales Thema ist die Rückverfolgbarkeit

Probenziehungen in speziellen Fällen (Wachauer Marillen, Marchfeld Spargel)

Amtliche Kontrollen



Schutz vor Täuschung und Betrug
Klare Richtlinien bei der Produktion

- SPEZIFIKATIONEN müssen eingehalten werden
bei Obst und Gemüse Gebietsbeschränkungen (Gemeinden)
RICHTIGE KENNZEICHUNG mit entsprechenden Kennzeichungselementen
(LOGO`s)
EU Kommission erstellt ID Cards um Kontrollen zu erleichtern

Zentrales Thema ist die Rückverfolgbarkeit
Probenziehungen in speziellen Fällen (Wachauer Marillen, Marchfeld Spargel)

Amtliche Kontrollen



Schutz vor Täuschung und Betrug
EU Kommission erstellt ID Cards um Kontrollen zu erleichtern
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;

Amtliche Kontrollen



Danke für die Aufmerksamkeit!!

Amtliche Kontrollen


